
Genehmigte Hilfsmittel 
Die Liste der vom MK genehmigten Hilfsmittel wird i.d.R. erst wenige Wochen vor dem 

Prüfungsbeginn vom MK aktualisiert.  

Hier sind also nur die grundsätzlichen Bestimmungen aufgeführt. 

Die Prüfer/innen sorgen für die Bereitstellung genehmigter Hilfsmittel für den Prüfungstag 5 

in angemessener Anzahl. 

 

Nr. Fach Genehmigte Hilfsmittel 
1.  Deutsch  Rechtschreib – Duden 

 Fremdwörterlexikon 

 

2.  Englisch  Das an der Schule eingeführte einsprachige und ein zweisprachiges Wörterbuch mit ca. 

120.000 Stichwörtern sind zulässig. 

 

3.  Französisch 

4.  Latein  Prüfungstext wird einmal während der Auswahlzeit durch die Lehrkraft vorgelesen 

 Ein zweisprachiges lat./dt. Wörterbuch ist zur Verfügung zu stellen. 

 

5.  Kunst  Jeder Prüfling erhält jeweils einen Ausdruck der Abbildungen im Format DIN A 4 in 

höchstmöglicher Güte. Soweit Reproduktionen der zu bearbeitenden Bilder in der Schule 

vorhanden sind, dürfen diese benutzt werden. 

 Zur Bearbeitung der Aufgaben mit praktischem Anteil können die im Unterricht 

eingesetzten Zeichen- und Malmaterialien verwendet werden. Scheren, Klebstoff und 

Geodreieck o. Lineal sind vorzuhalten. 

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Zeichenpapier und  -karton in den 

Formaten DIN A 4, DIN A 3 und DIN A 2 sowie Transparentpapier (mind. DIN A 4) zur 

Verfügung stehen. 

 

  

6.  Musik 

+ 

Erlass vom 27.02.09 

 Notenpapier ist vorzuhalten 

 Notenmaterial muss in höchster Druckqualität ausgedruckt werden. 

 Die weitere Verarbeitung der MP3-Dateien ist am Download-Tag in der Schule zu klären. 

 

7.  Erdkunde  Eingeführter Schulatlas 

 Eingeführter Taschenrechner 

8.   Geschichte  

 

9.  Politik - Wirtschaft GG  und die Niedersächsische Verfassung ohne ergänzende Kommentare sind zur Verfügung zu 

stellen. 

10.   ev. Religion  Eine Bibel ist zur Verfügung zu stellen. 

 

11.  Mathematik  Den Prüflingen dürfen nur die Aufgaben vorgelegt werden, die dem in der Prüfung 

benutzten Rechnertyp zugeordnet sind. 

 Zeichenmittel 

 Die für das Abitur zugelassene und von der Schule eingeführte Formelsammlung 

 Ggf. Ergänzung zur Formelsammlung – Binominaltabelle 

 Eingeführter Taschenrechner 

 

12.  Biologie  Taschenrechner zulässig 

13.  Chemie  Die für das Abitur eingeführte und zugelassene Formelsammlung in Chemie und 

Mathematik 

 Eingeführter Taschenrechner 

 

14.  Physik  Die für das Abitur zugelassene physikalische Formelsammlung  

 Eingeführte  mathematische Formelsammlung  

 Eingeführter Taschenrechner  

 Erlass vom 27.02.2009 

 

15.  Informatik Einsatz eines Computers ist nicht vorgesehen. 

 

 


